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Index

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §43 Abs1 idF 2001/I/047;

LDG 1984 §43 Abs4 idF 2001/I/047;

LDG 1984 §50 Abs1 idF 2001/I/047;

Rechtssatz

Für (vollbeschäftigte) Lehrer an Hauptschulen besteht eine Unterrichtsverp<ichtung in einem Rahmen zwischen 720

und 792 Stunden. Ihnen steht eine Vergütung für Mehrdienstleistungen für jede Unterrichtsstunde zu, die über das

Ausmaß von 756 Jahresstunden (das sind umgelegt auf 36 Unterrichtswochen 21 Wochenstunden) hinausgeht; für

(vollbeschäftigte) Lehrer für einzelne Unterrichtsgegenstände auch an Hauptschulen gilt hingegen jedenfalls eine

Unterrichtsverp<ichtung von 792 Stunden pro Jahr (das sind umgelegt auf 36 Unterrichtswochen 22 Wochenstunden)

und eine Vergütung für Mehrdienstleistungen wegen zusätzlichen Unterrichts gebührt nur bei Überschreitung dieser

Grenze.
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